
Der Vorstand der Gesellschaft lädt zur ordentlichen Haupt-
versammlung am Donnerstag, den 14. Dezember 2006,
11:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in
37574 Einbeck, Grimsehlstraße 31, ein. 

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 

KWS SAAT AG, des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahres-
abschlusses der KWS-Gruppe (Konzernabschluss), der
Lageberichte für die KWS SAAT AG und die KWS-
Gruppe für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2005 bis zum
30. Juni 2006 sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2006/2007

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Im Berichtsjahr erfolgte ein Aktiensplit im Verhältnis von
1:10. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den sich aus
dem Jahresabschluss 2005/2006 der KWS SAAT AG erge-
benden Bilanzgewinn in Höhe von 7.940.000,00 € wie folgt
zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 1,00 € zuzüglich einer
Bonusdividende anlässlich des 150-jährigen Bestehens
der KWS in Höhe von 0,20 € auf jede der insgesamt
6.600.000
Stückaktien 7.920.000,00 €
Gewinnvortrag 20.000,00 €

7.940.000,00 €

Die Dividende wird ab dem 15. Dezember 2006 ausgezahlt.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die  Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2005/2006 Entlastung zu
erteilen.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006 Entlastung
zu erteilen.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006/2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2006/2007 die Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu wählen.

Teilnahmevoraussetzungen:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Be-
rechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung
und der von dem depotführenden Institut in Textform (§ 126b
Bürgerliches Gesetzbuch) in deutscher oder englischer
Sprache ausgestellte Nachweis des Anteilsbesitzes für den
Aktionär sind bis zum 8. Dezember 2006 (24:00 Uhr) bei
einer der folgenden für die Gesellschaft empfangsberechtig-
ten Stellen einzureichen:

• Commerzbank AG
• Deutsche Bank AG
• Dresdner Bank AG 
• Kreis- und Stadtsparkasse Einbeck
• NORD/LB Norddeutsche Landesbank, Girozentrale Hannover
• Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln
• Volksbank Einbeck eG
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Die Aktionäre können die Anmeldung und den Nachweis
des Anteilsbesitzes auch selbst bei der Gesellschaft ein-
reichen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen in die-
sem Fall der Gesellschaft bei der nachfolgend genannten
Stelle unter der angegebenen Adresse spätestens bis zum
8. Dezember 2006 (24:00 Uhr) zugehen:

KWS SAAT AG
– Finanzwirtschaft –
Postfach 1463
37555 Einbeck 
oder per Fax: ++49 (0) 5561/311-921

Weitere Hinweise:
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch
einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Ver-
einigung von Aktionären, ausgeübt werden. 

Zudem bieten wir unseren Aktionären an, sich nach
Maßgabe ihrer Weisungen durch einen von der KWS SAAT
AG benannten Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung ihres
Stimmrechts vertreten zu lassen, wofür sie ebenfalls eine
Eintrittskarte zur Hauptversammlung benötigen. Dem von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen
dazu Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die
Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen. Für die Bevollmächtigung

eines Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft und die
Erteilung der Weisungen kann das Vollmachts- und
Weisungsformular verwendet werden, das im Internet unter
www.kws.de unter der Rubrik „Investor Relations“ veröffent-
licht ist. Das Vollmachtsformular kann auch telefonisch zu
den üblichen Geschäftsstunden direkt bei der Gesellschaft
unter der Telefonnummer ++49 (0) 5561/311-283 angefordert
werden. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsver-
treter sind schriftlich zu erteilen und müssen bis zum 
12. Dezember 2006 bei der Gesellschaft unter folgender
Adresse eingegangen sein:

KWS SAAT AG
– Stimmrechtsvertretung – 
Postfach 1463
37555 Einbeck
oder per Fax: ++49 (0) 5561/311-921

Schriftliche Mitteilungen/Anträge zur Hauptversammlung
oder Wahlvorschläge sind ebenfalls an die oben genannte
Postanschrift oder Faxadresse der Gesellschaft zu richten. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvor-
schläge werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.kws.de veröffentlicht.

Die Einladung zur Hauptversammlung wird im elektronischen
Bundesanzeiger am 31. Oktober 2006 bekannt gemacht.

Einbeck, den 31. Oktober 2006

Der Vorstand
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